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Die ~±nwohnergemeinde Bellach ersucht den Regierungsrat um die
Erteilung der Genehmigung folgender 4 Pläne:

1. Bebauungsplan I-Iübeli (mit Zonenvorschriften)
2. Bebauungsplan Winkelacker

• 3. Bebauungsplan Geugenspüel
4. Bebauungsplan Venusstrasse (mit spez., Vorschriften)

Die Gemeinde besitzt bereits über verschiedene Gebiete rechts—
•g[iltige Bebauungspläne.

Um der starken baulichen &itwicklung in der Gemeinde Rechnung
zu tragen, ~wurden diese Pläne noch vor dem neuen allgemeinen
Zonenplan, der sich in Arbeit befindet, aufgelegt.

Der Geltungsbereich beim Bebauungsplan Hübeli ist mit einer
braunen, bei den übrigen Plänen mit einer rotenL~nie darge
stellt. Bei diesen handelt es sich um 1 — 3—geschossige Wohn—

zonen sowie um die Festlegung der.Strassenführungen.

Die öffentliche Auflage~ aller 4 Bebauungspläne erfolgte vom
2. Dezember 1971 ~-4. Januar 1972.

Bebauungsplan Hübeli

W~h~End-~der gesetzlichen Frist wurde eine Einsprache einge—
reicht, welche ander Sitzung des Gemeinderates vom 4. April

1972 abgelehnt und der Plan aufgrund von § 15 des kant, Bau—
gesetzes ge~iehmigt wurde, Ein Weiterzug der Beschwerde an die
Gemeindeversammlung erfolgte nicht.

~
Während der gesetzlichen Frist wurde eine Einsprache einge
reicht. Aufgrund von Verhandlungen wurde diese wieder zurück
gezogen. Der Gemeinderat hat diesen Plan an der Sitzung vom
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4, April 1972 genehmigt.

~uensüe1

Während der gesetzlichen Frist wurden zwei Einsprachen einge—
~reicht, welche aufgrund von Verhandlungen wieder zurückgezogen

...wurden.~ DerGemeinderat hat ~iesenP~an an ~er,~itzung vorn
4. April 1972 genehir~igt~

~~j~nusstrasse
Während der gesetzlicI~en Frist wurde eine Einsprache einge
reicht, welche aufgrund, von Verhandlungen teilw?ise gutge
heissen und daraufhin zurückg~zogen wurde. Der Gemeinderat
hat diesen Plan an der Sitzung vom 4. April 1972 genehmigt.

Somit wurden alle vier Bebauungspläne nach erfolgter Ein—
sprachenerledigung zuhanden des Regierungsrates genehmigt.

Formell wurde das Verfahren richtig. durchgeführt~

Materiell sind keine Bemerkungen anzubringen.

Es:wird

beschlossen,:

..1..*Die 4 Bebauungspläne Hübeli mit Zonenvorschriften, Winkel—
acker, Geugenspüel sowie Venu~strasse mit spez, Vor
schriften der Einwohnergerneinde Bellach werden genehmigt.

2. Bereits bestehende Pläne~ verlieren ihre Rechtskraft soweit
sie mit dem vorstehenden, in Widerspruch stehen.

3, Die Gemeinde wird‘ver~alt~n, dem Amt für Raumplanung noch
je 6 Pläne (24)~,wovon j.e 1(4) aufLeinwand aufgezogen,
mit dem Genehmigungsvermerk der Gemeinde versehen, zuzu
stellen, •~‘~ ‘ .‚
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Genehrnigungsgebü.hr Fr. 50.-—

Publikationskosten Fr. 16.—— (Staatskanzlei Nr. 756 ) NN

Fr. 66.——

Der Staatsschreiber:

~
~— 1

Bau-Departement (3)
Kant. Hochbauanit (2)

Jur. Sekretär des Bau—Departementes

Amt fUr Raump lanung (2) mi~~undj~len,Pl~4

Kreisbauarnt 1, Solothurn,~
Ammannamt der Einwohnergemeinde Bellach

Baukommission der Einwohnergemeinde Bellach j~je~
~en8fol~ensäter

.Amtschreiberei Lebern—Solothurn, ~tel~n,Pl~
~säter

Sekretariat der Katasterschatzung~

Amtsbaltt: (Publikation Ziff. 1 des Dispositivs)




